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7)

Staatsvertrag über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 
"Deutschlandradio" (Deutschlandradio- 
Staatsvertrag - DLR-StV -)"

Deutschlandradio-Staatsvertrag
Inkrafttreten: 01.01.2013 
Zuletzt geändert durch: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Staatsvertrages vom 15. Mai 
2023 (Gesetz vom 21.11.2023; Brem.GBl. S. 557, 562)7) 
Fundstelle: Brem.GBl. 1993, 389 
Gliederungsnummer: 225-l-1 
 

Fußnoten

[Gemäß Bekanntmachung vom 9. Januar 2024 (Brem.GBl. S. 7) ist der Staatsvertrag 
am 1. Januar 2024 in Kraft getreten.]

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,
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das Land Nordrhein-Westfalen

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein

und das Land Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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§ 27 Aufgaben des Intendanten
§ 28 Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte des Intendanten
§ 29 Finanzierung
§ 30 Haushaltswirtschaft
§ 30a Jahresabschluss und Lagebericht
§ 31 Rechtsaufsicht
§ 32 Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens
§ 33 Informationspflicht, Personalvertretungsrecht

V. Abschnitt Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 34 Kündigung
§ 35 Inkrafttreten

I. Abschnitt 
Errichtung, Programm

§ 1 
Rechtsform, Name, Sitz

(1) Die Länder errichten die gemeinnützige rechtsfähige Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts mit dem Namen "Deutschlandradio". Mitglieder der Körperschaft sind die in der 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF). Die Aufnahme weiterer Mitglieder ist nicht zulässig.

(2) Die Körperschaft hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der nachfolgenden 
Bestimmungen.

(3) Die Körperschaft hat ihren Sitz in Köln und in Berlin. Der Intendant, die dazugehörende 
Verwaltung und der für den Gerichtsstand maßgebliche Sitz der Körperschaft befinden 
sich in Köln. Die Körperschaft betreibt programm- und produktionsgerecht 
gleichgewichtige Funkhäuser in Berlin und Köln.

§ 2 
Programm

(1) Die Körperschaft veranstaltet folgende Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten in 
den Bereichen Information, Bildung und Kultur:

das Programm „Deutschlandfunk“,

das Programm „Deutschlandradio Kultur“,

das in digitaler Technik verbreitete Programm „DRadio Wissen“ nach Maßgabe des 
als Anlage beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rückgriff auf die Möglichkeiten 
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4.

nach § 5 Abs. 2; die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
kooperieren hierzu mit dem Deutschlandradio,

ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme mit Inhalten aus den in 
Nummer 1 bis 3 aufgeführten Programmen nach Maßgabe eines nach § 11 f des 
Rundfunkstaatsvertrages durchgeführten Verfahrens.

(2) Die Programme dürfen keine Werbung enthalten.

(3) Sponsoring ist unzulässig. Davon ausgenommen sind gesponserte Beiträge, die die 
Körperschaft von ihren Mitgliedern übernimmt.

§ 3 
Technische Übertragungskapazitäten

(1) Die am 1. Juli 1991 genutzten Frequenzen und Satellitenkanäle des Deutschlandfunks, 
der Programme von RIAS 1 und DS-Kultur stehen der Körperschaft zu. Sie hat hierüber 
sowie über weitere zur Verfügung stehende Übertragungskapazitäten ein 
Nutzungskonzept mit dem Ziel zu erstellen, eine bundesweit möglichst gleichwertige 
terrestrische Verbreitung für beide Programme zu erreichen. Weitere 
Übertragungskapazitäten können nach Maßgabe des Landesrechts zugeordnet werden, 
ohne daß den Programmen der Körperschaft nach diesem Staatsvertrag ein Vorrang 
zukommt.

(2) Die Körperschaft ist berechtigt, die Zuordnung von Satellitenkanälen an sie nach § 51 
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag zu beantragen; § 51 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag gilt für 
die Körperschaft entsprechend.

§ 4 
Programmerstellung, Verwertung, Druckwerke

Die Körperschaft kann in Erfüllung ihrer Aufgaben zum Erwerb, zur Herstellung und zur 
wirtschaftlichen Verwertung von Hörfunkproduktionen und der damit 
zusammenhängenden Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann sich zu diesem 
Zweck an Unternehmen beteiligen. Sie darf jedoch Hörfunkproduktionen nicht in erster 
Linie zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung erwerben, herstellen oder herstellen 
lassen.

§ 5 
Zusammenarbeit mit ARD und ZDF

(1) Die Körperschaft arbeitet unter Wahrung ihrer journalistischen und redaktionellen 
Eigenständigkeit eng mit ihren Mitgliedern zusammen.
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(2) Die Körperschaft nutzt im In- und Ausland die vorhandenen sächlichen, technischen 
und personellen Kapazitäten ihrer Mitglieder, insbesondere deren Studios, soweit dies 
programmlich vertretbar und wirtschaftlich ist. Über die Nutzung stimmt sich die 
Körperschaft mit ihren Mitgliedern ab. Mit ihren Mitgliedern arbeitet die Körperschaft ferner 
durch die Koproduktion von Programmen und die Übernahme von Wort- und 
Musikbeiträgen zusammen. Die Programmerstellung durch die beiden Funkhäuser in 
Berlin und Köln bleibt hiervon unberührt. Näheres regelt die Satzung.

(3) Die Programme und Angebote der Körperschaft und ihrer Mitglieder sind auf der 
Grundlage einer Vereinbarung wechselseitig in den jeweiligen Programmen und 
Angeboten unentgeltlich zu bewerben.

(4) Die Körperschaft veröffentlicht im Rahmen ihres Jahresabschlusses eine Übersicht 
über die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern.

II. Abschnitt 
Vorschriften für die Sendungen

§ 6 
Gestaltung der Sendungen

(1) In den Sendungen der Körperschaft soll ein objektiver Überblick über das 
Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermittelt 
werden. Die Sendungen sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung 
fördern.

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind 
angemessen im Programm darzustellen.

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die Würde des Menschen zu achten und zu 
schützen. Sie soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiösen 
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Sendungen sollen dabei vor allem 
die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern sowie der 
gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter 
den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken.

§ 7 
Berichterstattung

(1) Die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsgetreu und sachlich sein. Herkunft und 
Inhalt der zur Veröffentlichung bestimmten Berichte sind sorgfältig zu prüfen.
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2.

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; Kommentare sind als persönliche 
Stellungnahme zu kennzeichnen.

§ 8 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz

Die für das Deutschlandradio geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages finden Anwendung.

§ 9 
Gegendarstellung

(1) Die Körperschaft ist verpflichtet, durch Hörfunk die Gegendarstellung der Person oder 
Stelle zu verbreiten, die durch eine von der Körperschaft in einer Sendung verbreitete 
Tatsachenbehauptung betroffen ist.

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder

die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, insbesondere den 
Umfang des beanstandeten Teils der Sendung wesentlich überschreitet.

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf keinen 
strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muß von dem Betroffenen oder 
seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Der Betroffene oder sein Vertreter kann 
die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüglich, spätestens 
innerhalb von zwei Monaten, der Körperschaft zugeht. Die Gegendarstellung muß die 
beanstandete Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich innerhalb des gleichen Programms und der 
gleichen Programmsparte wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen 
Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der 
Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung erfolgt ohne 
Einschaltungen und Weglassungen. Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung 
muß sich auf tatsächliche Angaben beschränken.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich.

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf 
Antrag des Betroffenen kann das Gericht anordnen, daß die Körperschaft in der Form des 
Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
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entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft 
gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche 
Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der 
Länder und der Vertretungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, der Gerichte sowie 
für Sendungen nach den §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages. Zu einer Gegendarstellung 
kann eine Gegendarstellung nicht verlangt werden.

§ 10 
Verlautbarungsrecht

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfällen oder bei 
anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
unverzüglich angemessene Sendezeit für amtliche Verlautbarungen unentgeltlich 
einzuräumen.

§ 11 
Anspruch auf Sendezeit

(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bundestag 
angemessene Sendezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Landesliste für sie 
zugelassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige politische Vereinigungen während 
ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten der Bundesrepublik Deutschland für 
das Europäische Parlament Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein 
Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde.

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn es sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung 
handelt oder der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen die allgemeinen Gesetze 
verstößt.

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Gemeinden 
sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher 
Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über 
Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Andere über das gesamte 
Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können 
angemessen berücksichtigt werden.

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen religiösen 
und weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die Möglichkeit 
der Rede und Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu gewähren.
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§ 12 
Verantwortung

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlaßt oder zugelassen hat, trägt für dessen 
Inhalt und Gestaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der 
allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Staatsvertrages die 
Verantwortung. Verantwortlich ist auch, wer es unterlassen hat, in seinem Aufgabenkreis 
pflichtgemäß tätig zu werden.

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages ist 
derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist.

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbesondere des Verfassers, Herstellers 
oder Gestalters eines Beitrages, bleibt unberührt.

§ 13 
Auskunftspflicht

Die Körperschaft hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift des Intendanten oder der 
sonstigen für Sendungen Verantwortlichen mitzuteilen.

§ 14 
Beweissicherung

(1) Von allen Hörfunksendungen, die die Körperschaft verbreitet, sind vollständige 
Tonaufzeichnungen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sendung einer 
Aufzeichnung kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung aufbewahrt werden. Die 
Aufbewahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung 
beanstandet, so ist die Aufzeichnung aufzubewahren, bis die Beanstandung durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder auf andere 
Weise erledigt ist.

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen zu sein, kann von der 
Körperschaft Einsicht in die Aufzeichnungen nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf 
eigene Kosten von der Körperschaft Mehrfertigungen herstellen lassen.

(3) Soweit die Körperschaft Radiotext veranstaltet, stellt sie in geeigneter Weise sicher, 
daß berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung angemessen Rechnung getragen 
wird.

§ 15 
Eingaben, Beschwerden

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zum Programm an die 
Körperschaft zu wenden.
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2.

(2) Die Körperschaft stellt sicher, daß Programmbeschwerden, in denen die Verletzung 
von Programmgrundsätzen behauptet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich 
beschieden werden. Das Nähere regelt die Satzung.

III. Abschnitt 
Datenschutz

§ 16 
Geltung von Datenschutzvorschriften

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind für den Datenschutz bei der 
Körperschaft die jeweils geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
entsprechend anzuwenden.

§ 17 
Datenverarbeitung für journalistisch-redaktionelle Zwecke

(1) Soweit personenbezogene Daten durch die Körperschaft ausschließlich zu eigenen 
journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet werden, gelten nur die für das 
Datengeheimnis und für die Datensicherung maßgeblichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener Daten zur 
Verbreitung von Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärungen, 
Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung, der Verbreitung oder über den Widerruf 
des Inhalts der Daten, so sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungserklärungen oder 
Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 
aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam 
mit diesen zu übermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt, kann der Betroffene Auskunft über die der Berichterstattung 
zugrundeliegenden zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann 
nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit

aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung 
von Rundfunksendungen berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt haben, 
geschlossen werden kann,

aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährträgers von 
Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen 
werden kann,
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2.

durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalistische 
Aufgabe der Körperschaft durch Ausforschung des Informationsbestandes 
beeinträchtigt würde.

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer 
eigenen Darstellung von angemessenem Umfang verlangen.

§ 18 
Datenschutzbeauftragter

(1) Die Körperschaft bestellt einen Beauftragten für den Datenschutz, der an die Stelle des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des 
Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von vier Jahren. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. Das Amt des Beauftragten für den Datenschutz kann neben 
anderen Aufgaben innerhalb der Körperschaft wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates.

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des Bundesdatenschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten Tätigkeit der Körperschaft. 
Dem Beauftragten für den Datenschutz ist dabei

insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und die 
Datenverarbeitungsprogramme,

jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.

Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem Auskunfts- oder 
Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten werden.

(4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet der Beauftragte für den Datenschutz 
den Intendanten. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, 
insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, verbinden. Absatz 5 bleibt unberührt.

(5) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen Vorschriften über den 
Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, 
so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und fordert ihn zur Stellungnahme 
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innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. 
Von einer Beanstandung kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel 
handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist.

(6) Die vom Intendanten nach Absatz 5 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Beauftragten 
für den Datenschutz getroffen worden sind. Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat 
gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem Beauftragten für den 
Datenschutz zu.

(7) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet dem Verwaltungsrat alle 2 Jahre, 
erstmals zum 1. Oktober 1995, einen Bericht über seine Tätigkeit. Weitere Berichte im 
Einzelfall erstattet der Beauftragte für den Datenschutz auf Anforderung des 
Verwaltungsrates.

(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Beauftragten für den Datenschutz 
zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten durch die Körperschaft in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

IV. Abschnitt 
Organisation, Finanzierung, Haushalt

§ 19 
Organe

Die Organe der Körperschaft sind

der Hörfunkrat,

der Verwaltungsrat,

der Intendant.

 
§ 20 

Aufgaben des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat hat die Aufgabe, für die Sendungen der Körperschaft Richtlinien im 
Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat aufzustellen und den Intendanten in 
Programmfragen zu beraten. Er überwacht die Einhaltung der Richtlinien und der in den 
§§ 6 bis 11 und 15 dieses Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

(2) Der Hörfunkrat beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Genehmigung 
des Jahresabschlusses, die Entlastung des Intendanten und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder über die Genehmigung des Haushaltsplans.

§ 21 
Zusammensetzung des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern, nämlich

je einem Vertreter der vertragschließenden Länder, der von der zuständigen 
Landesregierung entsandt wird,

drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden,

einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland,

einem Vertreter der Katholischen Kirche

einem Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland,

einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes,

einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände,

einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Württembergischen 
Bauernverbände,

einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V.,

einem Vertreter des Landessportbundes Berlin e.V.,

einem Vertreter der Handwerkskammern von Brandenburg,

einem Vertreter des Sozialverbandes Deutschland e.V., Landesverband Bremen,

einem Vertreter der ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V., Landesbezirk 
Hamburg,

einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes, Landesverband Hessen e.V.,
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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

einem Vertreter eines Landesverbandes der Freien Berufe, Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.,

einem Vertreter des Landesmusikrates Niedersachsen e.V.,

einem Vertreter des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen,

für jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter der von ver.di - Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft e.V. - Landesbezirk Rheinland-Pfalz - aus dem 
Fachbereich Medien oder einem Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes/ 
Landesverband Rheinland-Pfalz,

einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.,

einem Vertreter des Bundes der stalinistisch Verfolgten, Landesverband Sachsen,

einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes - Landesverband Sachsen-Anhalt 
e.V.,

einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes Schleswig-Holstein,

einem Vertreter der Industrie- und Handelskammern von Thüringen.

(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Hörfunkrates teil und 
können zu Fragen, die nicht den Programmbereich betreffen, gehört werden.

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter werden von den dort 
bezeichneten Verbänden oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des Hörfunkrates 
bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt der jeweilige Vertreter zu benennen ist.

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen angemessen zu berücksichtigen. Bei 
den Vertretern nach Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsenden. Bei den 
Vertretern nach Absatz 1 Buchst. a) und c) bis w) muß, soweit eine andere Person als 
Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, diese Person eine Frau sein, wenn zuvor ein 
Mann entsandt war, oder ein Mann sein, wenn zuvor eine Frau entsandt war. Satz 3 gilt 
nicht, wenn dies im Einzelfall oder aufgrund der Zusammensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich ist.

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, 
verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) 
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aufgeführten Vertreter dürfen nicht Mitglieder einer Landesregierung oder der 
Bundesregierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der gesetzgebenden und 
beschließenden Organe der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats, des Bundes 
oder eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beginnt mit dessen 
erstem Zusammentritt. § 34 Abs. 1 bleibt unberührt.

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen weder 
für die Körperschaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusammenschluß von 
Rundfunkanstalten, eine Landesmedienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen 
Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche Tätigkeit, die die Unabhängigkeit 
des Mitglieds nicht berührt. Die Mitglieder des Hörfunkrates dürfen keine wirtschaftlichen 
oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als 
Mitglieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine Interessenskollision ein, so scheidet 
das Mitglied aus dem Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt 
dadurch die Berechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere 
regelt die Satzung.

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 
Buchst. a) und b) genannten Mitglieder können von den entsendungsberechtigten Stellen 
abberufen werden. Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können von 
den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden, wenn sie aus dem jeweiligen 
Verband oder der Organisation ausscheiden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den für 
die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger für 
den Rest der Amtszeit zu berufen.

(8) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung des Hörfunkrates nach Absatz 1 Buchst. 
h) bis w) rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode.

§ 22 
Verfahren des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunk ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 
nicht dieser Staatsvertrag anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt.

(2) Der Hörfunk wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in 
geheimer Wahl. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bildung von 
Ausschüssen vorgesehen werden kann.

au
ße

r K
ra

ft



Seite 15 von 28

a)

b)

c)

d)

(3) Der Hörfunk tritt mindestens alle drei Monate zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 
Auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder oder des Intendanten muß er zu einer 
außerordentlichen Sitzung zusammentreten. Die Einladungen ergehen durch den 
Vorsitzenden.

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Hörfunkrates teil. Ihm soll von dem Termin 
einer Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen Wunsch zu hören.

§ 23 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienstvertrag mit dem Intendanten. Der 
Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die Körperschaft beim Abschluß des 
Dienstvertrages und beim Abschluß sonstiger Rechtsgeschäfte mit dem Intendanten sowie 
bei Rechtsstreitigkeiten zwischen der Körperschaft und dem Intendanten.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung der Körperschaft.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über dem vom Intendanten entworfenen Haushaltsplan, 
der dem Hörfunkrat gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten ist. Das gleiche gilt für den 
Jahresabschluß.

§ 24 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern, nämlich

drei Vertretern der Länder, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen 
werden; die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die Berufung möglichst 
einmütig vorzunehmen;

einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung entsandt wird;

zwei Vertretern der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
die von deren Intendanten entsandt werden;

zwei Vertretern des ZDF, die vom Intendanten des ZDF entsandt werden.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre; § 21 Abs. 7 Sätze 2 und 4 gelten 
entsprechend.
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a)

b)

c)

(3) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein Gebrauch gemacht wird, 
verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend.

(4) § 21 Abs. 6 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrates nach Absatz 1 Buchstabe a) 
und b) entsprechend.

(5) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in Verwaltungsrat und Hörfunkrat ist ausgeschlossen.

§ 25 
Verfahren des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte den Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Als 
Vorsitzender ist entweder ein Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten oder des ZDF im Wechsel nach jeder Amtsperiode zu wählen. 
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse gemäß § 23 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, Abs. 4, § 26 Abs. 1 und 3 und § 27 Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder.

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf Antrag von drei Mitgliedern muß er 
ihn einberufen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an den Sitzungen des Hörfunkrates 
teilnehmen. Sie haben das Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu äußern.

§ 26 
Wahl und Amtszeit des Intendanten

(1) Der Intendant wird vom Hörfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates auf die Dauer 
von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die Wahl sind mindestens zwei Drittel der 
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, wer

seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland hat,

unbeschränkt geschäftsfähig ist,

unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann,
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d)

e)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden und die Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, sowie

Grundrechte nicht verwirkt hat.

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zustimmung des Hörfunkrates entlassen; 
der Beschluß des Hörfunkrates bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschlußfassung zu hören. Mit der 
Entlassung scheidet der Intendant aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind ihm für die 
Dauer der Wahlzeit weiterzugewähren.

§ 27 
Aufgaben des Intendanten

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gerichtlich und außergerichtlich. Er ist für die 
gesamten Geschäfte der Körperschaft einschließlich der Gestaltung der Programme 
verantwortlich.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat die Direktoren und 
ausderen Mitte seine Stellvertretung.

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner Abwesenheit.

§ 28 
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte des Intendanten

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden 
Rechtsgeschäften:

Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und Beteiligungen an ihnen,

Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Krediten,

Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürgschaft oder einer Garantie,

Abschluß von Tarifverträgen,

Abschluß von Anstellungsverträgen mit außertariflichen Angestellten nach näherer 
Bestimmung der Satzung,
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7. Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert von mehr als 125.000 Euro.

 
§ 29 

Finanzierung

Die Körperschaft wird aus Mitteln des Rundfunkbeitrags gemäß den Bestimmungen des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages finanziert. Sie deckt im übrigen ihre Ausgaben 
durch sonstige Einnahmen.

§ 30 
Haushaltswirtschaft

(1) Die Körperschaft ist in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig, soweit dieser 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt oder zuläßt.

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Finanzordnung, die der Verwaltungsrat 
erläßt. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit 
aufzustellen.

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der gemeinsamen Prüfung durch die 
Rechnungshöfe der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie prüfen die 
Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des privaten Rechts, an denen die 
Körperschaft unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder 
-körperschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt ist und deren 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen durch den Rechnungshof des 
Sitzlandes vorsieht. Die Körperschaft ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen 
Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen. 
Der Prüfungsbericht ist dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dem 
Vorsitzenden des Hörfunkrates und allen Landesregierungen zuzuleiten. Bei der 
Unterrichtung über die Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 achtet der Rechnungshof 
darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüften Unternehmen nicht beeinträchtigt 
wird und insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden.

§ 30 a 
Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, den 
Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu erstellen. Der 
Konzernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und 
Ertragsverhältnisse der Körperschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu Unternehmen, 
an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln.
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(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der 
Feststellung zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststellungen und Berichten 
nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und 
Prüfungsbericht werden vom Intendanten den Regierungen und den Rechnungshöfen der 
Sitzländer übermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffentlicht der Intendant eine 
Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des Konzernlageberichts.

§ 31 
Rechtsaufsicht

(1) Die Landesregierungen wachen über die ordnungsgemäße Durchführung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages, des Rundfunkstaatsvertrages und über die 
Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie üben diese Befugnis durch eine 
Landesregierung in zweijährigem Wechsel aus; der Wechsel richtet sich nach der 
alphabetischen Reihenfolge der Länder. Die rechtsaufsichtsführende Landesregierung ist 
jeweils zugleich zuständige Behörde nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrages.

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, wenn die zuständigen Organe der 
Körperschaft die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht 
hinreichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landesregierung hat sich zuvor mit den 
anderen Landesregierungen abzustimmen. Sie ist berechtigt, der Körperschaft im 
Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung ihrer Pflichten zu setzen.

§ 32 
Konkursunfähigkeit

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Körperschaft ist unzulässig.

§ 33 
Informationspflicht, Personalvertretungsrecht

(1) Soweit rechtsverbindliche Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk gegenüber 
zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organisationen in bezug auf die 
Körperschaft bestehen, gilt § 9 Abs. 1 und 2 Rundfunkstaatsvertrag entsprechend.

(2) Für die Körperschaft sind das Bundespersonalvertretungsgesetz und die dazu 
ergangenen Rechtsverordnungen in ihrer jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der 
für die Deutsche Welle geltenden Vorschriften entsprechend anwendbar. In den Fällen des 
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§ 71 Abs. 1 Satz 4 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sind abwechselnd die 
Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte der Sitzländer, beginnend mit Nordrhein- 
Westfalen, oder ein von ihnen Beauftragter mit der Befähigung zum Richteramt für zwei 
Jahre Vorsitzender der Einigungsstelle.

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 34 
Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der 
vertragsschließenden Ländern zum Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. 
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die 
Kündigung eines Landes läßt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander 
unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

(2) Wird der Rundfunkstaatsvertrag nach seinem § 54 Abs. 1 gekündigt, gelten die auf die 
Körperschaft anwendbaren Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages für die Körperschaft 
fort. Im Falle einer Kündigung einzelner Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages nach 
seinem § 54 Abs. 5 finden die gekündigten Vorschriften auf die Körperschaft keine 
Anwendung.

§ 35 
In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.

Berlin, den 17. Juni 1993

Für das Land Baden-Württemberg 
gez. Erwin Teufel

Für den Freistaat Bayern 
gez. Dr. Edmund Stoiber

Für das Land Berlin 
gez. Eberhard Diepgen

Für das Land Brandenburg 
gez. Dr. h. c. Manfred Stolpe
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Für die Freie Hansestadt Bremen 
gez. Klaus Wedemeier

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
gez. Dr. Thomas Mirow

Für das Land Hessen 
gez. Hans Eichel

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
gez. Dr. Bernd Seite

Für das Land Niedersachsen 
gez. Gerhard Schröder

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
gez. Wolfgang Clement

Für das Land Rheinland-Pfalz 
gez. Rudolf Scharping

Für das Saarland 
gez. Oskar Lafontaine

Für den Freistaat Sachsen 
gez. Prof. Dr. Kurt Biedenkopf

Für das Land Sachsen-Anhalt 
gez. Prof. Dr. Werner Münch

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. Heide Simonis

Für das Land Thüringen 
gez. Dr. Bernhard Vogel

Anlage 1

Protokollerklärungen zum Staatsvertrag

Protokollerklärung des Landes Berlin zu § 1:

Berlin weist darauf hin, daß nach dem Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen 
Berlin und Brandenburg im Bereich des Rundfunks der bundesweite Hörfunk zur 
Grundversorgung gehört.
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Protokollerklärung des Landes Berlin 
zu § 1 Abs. 4 und § 27 Abs. 2:

Berlin geht davon aus, daß der stellvertretende Intendant aus dem Funkhaus Berlin 
berufen wird.

Protokollerklärung zu § 3 Abs. 1:

Die Länder stimmen in dem Ziel überein, daß der bundesweite Hörfunk einen möglichst 
hohen Versorgungsgrad in der Bevölkerung erreichen soll.

Protokollerklärung der Länder 
Baden-Württemberg und Bayern:

Baden-Württemberg und Bayern weisen hierzu darauf hin, daß dieses Ziel nicht zu Lasten 
ihrer Landesrundfunkanstalten und privaten Anbietern verfolgt werden kann.

Protokollerklärung des 
Freistaates Bayern zu § 21 Abs. 4:

Der Freistaat Bayern akzeptiert die Regelung in § 21 Abs. 4 nur, um eine Gesamteinigung 
der Länder über den Staatsvertrag zu ermöglichen.

Anlage 2

(zu § 11c Abs. 3 Nr. 3 des Rundfunkstaatsvertrages)

Programmkonzept DRadio Wissen

Ausgangslage

Der Eintritt ins digitale Zeitalter geht einher mit Unsicherheiten künftiger 
Mediennutzung, von denen auch die Qualitätsangebote im Hörfunk betroffen sind. 
Wer eine junge anspruchsvolle Zielgruppe erreichen will, muss ein an den inhaltlichen 
und formalen Ansprüchen sowie den Rezeptionsgewohnheiten dieser Zielgruppe 
orientiertes Radioformat entwickeln.

Gerade die Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die mit DRadio Wissen vorrangig 
angesprochen werden soll und die durch andere anspruchsvolle Angebote nicht 
angemessen erreicht wird, zeichnet sich durch ein großes Informationsbedürfnis aus 
und ist durch das Internet an hohe Aktualitätsstandards gewöhnt. Ausgehend von der 
Zielgruppe junger Erwachsener wird das Programmangebot von DRadio Wissen 
seinen Inhalten entsprechend generationsübergreifend und integrativ angelegt.
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Ein erfolgreiches Radioprogramm muss ein breites Interessenspektrum seiner 
Zielgruppe befriedigen, um Hördauer und langfristige Hörerbindung und damit 
Akzeptanz am Markt zu erreichen.

Erfolgreiches Radio muss sich durch ein einprägsames, leicht „erlernbares" 
Sendeschema und kreative Programmformen auszeichnen.

Der Hörfunkrat des Deutschlandradios hat am 11. September 2008 den „Bericht über 
programmliche Leistungen und Perspektiven des Nationalen Hörfunks 2008-2010", 
(HR 5/2008) verabschiedet. Er verpflichtet das Deutschlandradio darin auf 
Qualitätsstandards, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbindlich sein 
sollten. Dies betrifft u.a.

einen hohen Anteil an Eigenproduktionen,

ein verlässliches Nachrichtenraster,

Innovationsfähigkeit und

die Eigenentwicklung von Formaten für die spezifischen Bedürfnisse der 
jeweiligen Hörerschaft.

Repräsentative Hörerumfragen belegen, dass die Deutschlandradio-Programme sich 
wegen dieser Merkmale einer hohen Akzeptanz bei der Hörerschaft erfreuen. Ein 
Drittel der insgesamt 4,8 Millionen Hörer der 22 gehobenen Programme in 
Deutschland werden allein durch die beiden Angebote des Nationalen Hörfunks 
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur generiert - und dies trotz 
unzureichender bundesweiter Frequenzausstattung.

Der hohe Anteil der Hörerschaften legt nahe, dass ein erfolgreiches, sich an den 
vorgegebenen Qualitätsmerkmalen orientierendes DRadio Wissen die Zahl der 
Hörer dieses anspruchsvollen Programmsegments insgesamt erhöhen und damit 
weiter zur Anerkennung öffentlich-rechtlicher Qualitätsleistungen beitragen kann. 
Insoweit ist das Angebot von strategischer Bedeutung für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk insgesamt.

Deutschlandradio Kultur ist es gelungen, mit seinen innovativen Angeboten sowohl 
das jüngste Durchschnittsalter der Hörer der sogenannten gehobenen Programme 
(Deutschlandradio Kultur MA 2008 II 50 Jahre, generell 55 Jahre) als auch ein 
ausgeglichenes Verhältnis von weiblichen und männlichen Hörern zu erzielen. Diese 
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Erfahrungen bilden eine tragfähige Grundlage für die Entwicklung eines neuen 
Qualitätsangebots, das sich dem Thema Wissen widmet.

Ein solches Wissensprogramm wird weder öffentlich-rechtlich noch kommerziell 
angeboten. Es entspricht von seinen Inhalten dem Kern des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags. Es tritt nicht in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten. Der Nationale 
Hörfunk ist der angemessene Veranstalter, weil er wegen seiner überregionalen 
Struktur und seiner Präsenz in allen Ländern über enge Kontakte zu den Bildungs- 
und Wissenschaftseinrichtungen verfügt, zum Teil schon jetzt, mit ihnen 
zusammenarbeitet und ihnen eine bundesweite publizistische Aufmerksamkeit 
verschaffen kann. Dies ist nicht nur von medienpolitischer, sondern auch von 
wissenschafts- wie gesellschaftspolitischer Bedeutung. DRadio Wissen ist ein 
publizistischer Integrator in der föderalen Wissenschafts- und Bildungslandschaft.

Inhaltlich und formal wird sich DRadio Wissen als ein wortorientiertes Programm an 
den vorgegebenen. Qualitätsstandards ausrichten.

Zielgruppe und inhaltliches Angebot

Deutschlandradio wird mit DRadio Wissen ein digitales, werbefreies Vollprogramm 
veranstalten. Es verknüpft, die Verlässlichkeit der Marke Deutschlandradio mit Kürze 
und Fasslichkeit der Darbietung sowie einem eindeutigen Nützlichkeits-versprechen. 
Es soll neben Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur treten, prinzipiell alle 
Altersgruppen ansprechen, sich aber vor allem an die Zielgruppe „junge Erwachsene" 
richten. Das Profil „Wissen" ist jugendaffin. Jungen Leuten ist bewusst, dass Bildung, 
Ausbildung und Wissenserwerb Voraussetzungen, für soziale Sicherheit, 
gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Aufstieg sind.

Der Wissensbegriff ist weit gefächert. Er umfasst Forschungsergebnisse aus den 
Natur- und Geisteswissenschaften, Bildung und Beruf, Geschichte und. Literatur, 
Gesundheit und Ernährung, Umwelt und. Verbraucherschutz, Religion, und Web- 
Wissen. Ein Programmangebot „Wissen" steht im Einklang mit der von Politik, 
Wirtschaft, Gewerkschaften und allen kulturellen Institutionen getragenen 
Überzeugung, dass die Zukunftssicherung unseres Landes davon abhängt, in 
welchem Maße es gelingt, die Gesellschaft, zu einer „Wissensgesellschaft" zu 
formen. Ein digitales Wissens-Angebot, bei dem das Internet als Plattform 
gleichberechtigt neben das lineare Programm tritt, kommt den medialen 
Nutzungsgewohnheiten des jüngeren Publikums entgegen. Es fördert außerdem die 
dringend benötigte Akzeptanz digitaler Verbreitungswege für das Radio.
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Das neue Programm basiert nicht auf der Parallel-Ausstrahlung von auf anderen 
Kanälen zeit-gleich gesendeten Formaten. DRadio Wissen ist ein innovatives 
Vollprogramm. Es kann auf eine Fülle von Inhalten aus Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur zurückgreifen. Die beiden Programme zeichnen sich durch 
einen unvergleichlich hohen Anteil an Eigenproduktionen/Erstsendungen aus (über 
60 Prozent). Wissensangebote unterschiedlicher Genres sind in hohem Maße 
vorhanden. Viele können unverändert übernommen, andere müssen umformatiert 
werden. Als Beispiele für Sendungen deren Inhalte für DRadio Wissen aufbereitet 
werden könnten, dienen etwa: Forschung aktuell, Campus & Karriere, PISAplus und 
Elektronische Welten.

Der bereits generierte Stoff muss durch einzelne, speziell für DRadio Wissen 
produzierte Beiträge ergänzt werden. Geeignete Inhalte aus den Programmen der 
Landesrundfunkanstalten der ARD sind über den vertraglich vereinbarten 
Programmaustausch (Kooperationsvereinbarung zwischen ARD und 
Deutschlandradio vom 06.12.1994 auf der Grundlage von § 5 Deutschlandradio- 
Staatsvertrag) verfügbar und werden das Angebot bereichern. Deutschlandradio hat 
darüber hinaus interessierte Landesrundfunkanstalten eingeladen, innovative 
Formate zu entwickeln, die sie in den eigenen Programmen ausstrahlen und für das 
nationale Wissensprogramm bereitstellen können. Diese Sendungen können in 
DRadio Wissen integriert werden. Das Volumen der durch den Programmaustausch 
zur Verfügung gestellten Inhalte und die daraus zu gewinnenden Synergien 
beeinflussen das von Deutschlandradio für DRadio Wissen zu planende Budget.

Programmstruktur

Eine besondere Herausforderung ist die Strukturierung des Programms. Es muss 
ebenso aktuelle Informationen aus allen Wissensbereichen wie vertiefende 
Berichterstattung anbieten. Es wird, aus den von Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur übernommenen, von anderen zugelieferten oder aus neu 
produzierten Beiträgen in Modulen gebündelt. Dieses Strukturprinzip gilt vornehmlich 
für die Hauptsendezeiten von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Ein wissensaffines Publikum erwartet eine klare und verlässliche Nachrichtenstruktur 
mit hoher Frequenz. Deutschlandradio kann sich dabei auf eine von ihm in Auftrag 
gegebene Nutzerstudie stützen (Ergebnisse einer Elitenbefragung unter Politikern, 
Journalisten, Wirtschaftsmanagern und Führungskräften aus dem Bereich Kultur in 
Deutschland. Juni 2008, tns emnid). In dieser repräsentativen Studie setzen achtzig 
Prozent der Befragten ausführliche Nachrichtensendungen an die erste Stelle des 
von ihnen erwarteten idealtypischen Inhaltsprofils eines bundesweiten Informations- 
und Kulturprogramms. So wird DRadio Wissen zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr 
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ein durch Nachrichtenblöcke strukturiertes Programm nach der Stundenuhr anbieten. 
In einem 15- bis 20-minütigen Rhythmus werden aktuelle politische Nachrichten, 
Wissens-und Kulturnachrichten die Stunde gliedern. Für die Flächen zwischen den 
Nachrichtenblöcken werden themenbezogene Beitragsmodule erstellt. Thematisch 
folgt dies den Beschreibungen unter Punkt 2. Bildungspolitische und 
bildungspraktische Themen zum Primär-, Sekundär- und Tertiär-Bereich werden 
wegen des hohen Nutzwerts für die Zielgruppe eine herausragende Rolle spielen.

Wissen bedeutet auch, fit zu sein für den Tag. Insoweit wird DRadio Wissen im 
Rahmen dieser Beitragsmodule auch auf wichtige, politische, wirtschaftliche oder 
kulturelle Tagesereignisse einstimmen, zentrale Themen und Begriffe der Agenda 
erläutern und. auf geeignete Sendungen, von ARD, ZDF, arte und 3sat hinweisen und 
damit auch zum Programmführer für Wissenssendungen im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen werden. Für den aktuellen Bereich werden Eigenproduktionen nötig sein. 
Dabei kann auch die Form des Interviews gewählt werden, zumal dramaturgische 
Abwechslung innerhalb der Stundenuhr geboten ist. Die inhaltlichen Blöcke werden 
über den Tag rotieren, um den individuellen Nutzungsgewohnheiten und 
-möglichkeiten der beruflich gebundenen Hörerschaft entgegenzukommen. Die 
aktuellen Nachrichtensendungen sowie die Formatierung der Module setzen den 
Einsatz sachkundigen Personals voraus.

Nach der schon zitierten Studie liegen kulturelle und politische Features (neben 
Interviews) mit sechzig Prozent an zweiter Stelle des von den Nutzern gewünschten 
Inhaltsprofils. Die Zeit nach 20 Uhr kann und wird unter Zurückstellung des engen 
Nachrichtentaktes Raum für Features und Dokumentationen sowie für längere 
Gesprächsformen bieten. Bis auf ein (eingeschränktes) aktuelles Nachrichtenangebot 
wird die Nachtstrecke vornehmlich für Wiederholungen genutzt. Die 
Programmgestaltung des Wochenendes wird durch entsprechende längere Formen 
dominiert.

Im Bereich von Features und Dokumentationen kann Deutschlandradio auf einen 
Fundus eigener Beiträge und im Rahmen des Programmaustausches auch auf 
Sendungen der Landesrundfunkanstalten zurückgreifen. Gerade im Wissensbereich 
muss eine genaue Prüfung erfolgen, ob die in den Sendungen gemachten Aussagen 
noch dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen. Dies kann die Nutzung dieses 
Repertoires einschränken und es setzt einen entsprechenden Personalaufwand für 
Auswahl, Bearbeitung und Kommentierung voraus.

DRadio Wissen bildet das lineare digitale Audio-Programmangebot. DRadio Wissen 
gelangt ausschließlich auf digitalem Weg zu den Hörerinnen und Hörern. Die 
Verbreitungswege werden der Satellit, das Kabel, die digitale Terrestrik und der über 
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das Internet verbreitete Livestream sein. Neben der Rotation inhaltlich bestimmter 
Module läßt sich mit der gezielten und zeitunabhängigen Nutzung des Internets eine 
Verstärkung der Nachhaltigkeit erreichen. Das Internet soll eindeutig Sendlings 
-bezogen auch als Plattform für Interaktion und Partizipation genutzt werden. Dafür 
sollen neue Formate erprobt werden. So bieten sich Chats mit Redakteuren und 
Experten aus den verschiedenen Wissensgebieten an. Mit seinem „Blogspiel mit 
Radioanschluss" hat Deutschlandradio Kultur bereits wertvolle Erfahrungen mit 
interaktiven Programmformaten gesammelt.

Kooperationen und Crossmedialität

DRadio Wissen arbeitet crossmedial. Die Inhalte des linearen Programms werden 
als audio, zum Teil verschaffet im Internet angeboten. DRadio Wissen verweist mit 
Programmtips, Interviews mit Autoren und Redakteuren von ARD, ZDF, arte und 3sat 
im Rahmen seiner Themenmodule auf anspruchsvolle Fernsehsendungen. Es 
erweitert damit sein eigenes inhaltliches Angebot: und gibt den Hörern Hinweise auf 
ergänzende und vertiefende Informationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und 
unterstreicht damit: dessen Rolle als Qualitätsproduzent:

Deutschlandradio arbeitet schon heute im Rahmen seines Informations- und 
Kulturauftrages mit einer Reihe von Stiftungen, Wissenschafts- und 
Bildungsinstitutionen zusammen, z.B. mit der Bundes-zentrale für politische Bildung 
(Veranstaltungen zum Prager Frühling), mit dem Goethe-Institut, der Berlin- 
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (ZEIT-Forum der Wissenschaft) 
oder mit. dem Deutschen Museumsbund (Regionalmuseen-Sendereihe über 1 1/2 
Jahre). Diese Kooperationen beziehen sich auf einzelne Sendungen, auf Reihen und 
öffentliche Veranstaltungen. DRadio Wissen wird diese Kooperationen ausbauen 
und kann unter Nutzung von Veranstaltungen dieser Institutionen neue auf dem 
Wissensmarkt vorhandene Informationen generieren und für sein Programm nutzen. 
Das Interesse dieser Institutionen an einer Zusammenarbeit mit dem Nationalen 
Hörfunk ist erkennbar groß. Bislang konnte nur ein überschaubares Angebot von 
Kooperationswünschen berücksichtigt werden. Bei DRadio Wissen ergeben sich für 
beide Seiten und zum Nutzen der Hörerzielgruppen neue erweiterte Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit.

Deutschlandradio arbeitet schon zur Zeit intensiv mit Printmedien zusammen. 
Aufgrund der bisherigen Konzentration der Programme auf Information (Politik, 
Wirtschaft) und Kultur beschränkte sich die Zusammenarbeit weitgehend auf die 
Politik-Ressorts und das Feuilleton. Fachkundige Redakteure der Printmedien 
kommen im Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur zu Wort. Beiträge aus den 
Programmen des Nationalen Hörfunks werden in den Printmedien abgedruckt. 
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DRadio Wissen bietet die Möglichkeit, diese Kooperation auf die Ressorts Natur und 
Technik, Wissenschaft, Wissens-Seiten und auf entsprechende Periodika 
auszudehnen. Dabei können die bereits jetzt genutzten Kooperationsmodelle auf die 
Themengebiete von DRadio Wissen übertragen, werden.

Wettbewerbssituation

DRadio Wissen ist als sinnhafte Ergänzung der medialen Angebots-Palette 
projektiert. Neben den Periodika bieten eine Reihe von Zeitungen 
Wissenssupplements oder zumeist wöchentlich erscheinende Wissens-Seiten an. In 
den meisten Fällen wird Wissen mit Forschung übersetzt. Auch im öffentlich- 
rechtlichen Rundfunk finden sich Sen-' düngen und Rubriken mit Wissenscharakter. 
Hingegen existiert ein tägliches umfassendes Wissensangebot weder im Printbereich 
noch in den elektronischen Medien (Vollprogramm). DRadio Wissen tritt also zu 
keinem vergleichbaren Angebot in Konkurrenz und ist ein Unikat. Es kann durch 
Kooperationen dazu beitragen, die Themen der Wissensgesellschaft stärker in der 
Öffentlichkeit zu verankern und den Bildungsinstitutionen und ihren Nutzern ein 
kontinuierliches Angebot zur Orientierung und zur Wissenserweiterung zu bieten. 
Dies ist auch von. hohem Nutzwert für Bildungsinstitutionen (Schulen, 
Volkshochschulen, Universitäten, Weiterbildungseinrichtungen). Deutschlandradio 
schafft public value und nimmt öffentlich-rechtliche Verantwortung" wahr.

Finanzierung und Verbreitung

Das neue, digitale Programm soll im Kölner Funkhaus des Nationalen Hörfunks 
produziert und von dort aus gesendet werden. Die Entscheidung für den Standort 
Köln wurde deshalb getroffen, weil hier aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur 
geringe Aufwendungen für die Schaffung von Büro- und Studioraum anfallen werden 
und weil hier die größten Synergiegewinne zu erzielen sind. In Köln sitzt die Zentrale 
Nachrichtenredaktion von Deutschlandradio. Auch der Web-Auftritt von 
Deutschlandradio wird in Köln produziert. Deutschlandradio Kultur, das Berliner 
Programm, wird wichtige Stoffelemente zuliefern.

Als finanzieller Rahmen wird für DRadio Wissen die Summe von rund 6 Mio. € p.a. 
kalkuliert. Als Starttermin ist der 1. Januar 2010 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die Kosten in voller Höhe anfallen. Das Programm soll über das bestehende 
DAB-Netz, über digitales Kabel und digitalen Satellit sowie als Internet-Livestream 
verbreitet werden.
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